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1. Grundsteuererlass für 2024 bei Einnahmeausfall bis 31.3.2025 beantragen 
 
Unabhängig von Fragestellungen zu Änderungen der Grundsteuer im Rahmen der Grundsteuerreform, 

über die in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet wurde, ermöglicht das Grundsteuergesetz in 

bestimmten Fällen auf formlosen Antrag hin einen Erlass bzw. Teilerlass der Grundsteuer.  

 

Wichtig: Dieser Antrag muss bis zum 31.3. des Folgejahres bei der zuständigen Stadt- oder Gemein-

deverwaltung bzw. in den Stadtstaaten (Hamburg, Bremen, Berlin) beim zuständigen Finanzamt ein-

gegangen sein. Für das Kalenderjahr 2024 ist der Antrag bis zum 31.3.2025 einzureichen. 

 

Neben einem Erlass für Kulturgüter, Grünanlagen und Reinertragsminderung bei Betrieben der Land- 

und Forstwirtschaft gibt es die Möglichkeit für Vermieter bebauter Grundstücke, einen Erlass auf die 

Grundsteuer in Höhe von 25 % zu erhalten, wenn der normale Rohertrag um mehr als 50 % für das 

betreffende Jahr gemindert war bzw. 50 %, wenn eine vollständige Minderung um 100 % eingetreten 

ist. Dieser Ausfall kann auf Leerstand zurückzuführen sein oder auf Zahlungsausfall und betrifft so-

wohl Wohn- als auch gewerbliche Vermietung. 

 

Voraussetzung für einen Erlass ist, dass der Leerstand oder Mietausfall nicht vom Vermieter selbst 

verschuldet war. Im Fall einer Unbewohnbarkeit aufgrund höherer Gewalt wie z.B. durch Hochwas-

serschäden liegt kein Eigenverschulden vor. Anders sieht es hingegen bei selbst herbeigeführtem 

Leerstand aufgrund von Modernisierungen und Renovierungen aus oder wenn der Vermieter keine 

ausreichenden Vermietungsbemühungen unternommen hat. 

 

Hierfür ist das Inserieren in regionalen Zeitungen und Internetportalen erforderlich und ggf. die Beauf-

tragung eines Maklerunternehmens. Bei gewerblichen Vermietungsobjekten ist zusätzlich das Inserie-

ren in überregionalen Zeitungen und Portalen nachzuweisen. So hat es das Verwaltungsgericht Kob-

lenz in seinem Urteil vom 17.10.2023 entschieden. 



 

 

Sowohl die Höhe des Mietausfalls als auch der Nachweis der Vermietungsbemühungen ist der zustän-

digen Behörde zu belegen. Diese Nachweise können allerdings auch noch nach Ablauf der Antrags-

frist eingereicht werden. 
 

Über die genauen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines Grundsteuererlasses informiert der 

Steuerberater. 

 

 

2. Ordnungsgeldverfahren abwenden – Jahresabschluss 2023 bis spätestens 
31.3.2025 offenlegen  

 

Welche Unternehmen zur Erstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet sind, ergibt sich aus den han-

dels- und steuerrechtlichen Gesetzen. Bei einem Teil der Unternehmen hängt die Verpflichtung von 

ihrer Umsatz- und der Gewinnhöhe ab. Insbesondere Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG) sind 

unabhängig davon immer auch verpflichtet, ihre Rechnungsunterlagen elektronisch offenzulegen, sie 

sind entweder zu veröffentlichen oder aber zu hinterlegen. 

 

Rechnungsunterlagen für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, sind der das Unterneh-

mensregister führenden Stelle elektronisch zu übermitteln, z.B. dem beim zuständigen Amtsgericht 

geführten Handelsregister. Rechnungslegungsunterlagen für Geschäftsjahre mit einem Beginn vor dem 

1.1.2022 sind elektronisch beim Betreiber des Bundesanzeigers einzureichen. 

 

Geschieht die Einreichung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, führt das Bundesamt für Justiz 

(BMJ) ein Ordnungsgeldverfahren durch. Bei Verstoß gegen Inhalts- oder Formvorschriften wird ge-

prüft, ob ein Bußgeldverfahren durchzuführen ist. 

 

Die gesetzliche Frist zur Offenlegung von Rechnungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bi-

lanzstichtag 31.12.2023 endete am 31.12.2024. 

 

Das BMJ hat veröffentlicht, dass aufgrund der Nachwirkungen der Ausnahmesituation durch die 

COVID-19-Pandemie ausnahmsweise vor dem 1.4.2025 keine Ordnungsgeldverfahren gegen Ver-

pflichtete eingeleitet werden. Üblicherweise übernimmt die Einreichung zur Veröffentlichung der 

Steuerberater, vorausgesetzt, diesem liegen die entsprechenden Unterlagen zur Erstellung des Jahres-

abschlusses vor. Sofern es hier Hindernisse gibt, sollte schnellstmöglich mit dem Steuerberater die 

Problematik besprochen werden. 

 

 

3. Pauschbeträge für Sachentnahmen 2025  
 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 21.1.2025 die für das Kalender-

jahr 2025 geltenden Pauschalbeträge bei Sachentnahmen (unentgeltliche Wertabgaben) für Nah-

rungsmittel und Getränke mitgeteilt. Diese wurden leicht erhöht. Es handelt es sich um Jahresbeträge. 

Bei monatlicher Buchung sind die Beträge zu zwölfteln. 

 

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und Getränke gewerblich verkaufen, 

diese auch privat konsumieren. Bei privatem Verzehr oder Verbrauch müssen normalerweise Einzel-

aufzeichnungen über die entnommenen Werte buchhalterisch erfasst werden. Dieser Aufwand lohnt 

sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch.  

 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb Sachentnahme-Pauschalwerte eingeführt, 

die sich je nach Betriebszweig unterscheiden. Wer eine Gaststätte, egal welcher Art, ein Café, eine 

Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Lebensmittel oder Getränke, Obst- oder Ge-

müseeinzelhandel bzw. Milcherzeugnis- oder Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF 

(www.bundesfinanzministerium.de - Themen - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Betriebs-

prüfung - Richtsatzsammlung / Pauschbeträge) die für ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine Einzel-

aufzeichnung ist bei Verwendung der Pauschalwerte nicht notwendig. 

 



 

 

Zu beachten ist, dass z.B. der Bäckereiinhaber aber nicht als Lebensmitteleinzelhändler qualifiziert 

wird, wenn er zusätzlich einen Kühlschrank im Verkaufsraum stehen hat, aus dem er z.B. Milch, Käse 

und Eier verkauft und die Einnahmen hieraus von untergeordneter Bedeutung sind. Es ist nur ein Pau-

schalbetrag anzusetzen, und zwar der höhere von beiden. Diese Beträge liegen je nach Gewerbezweig 

zwischen 390 € pro erwachsener Person und Jahr ohne Umsatzsteuer (Getränkeeinzelhandel) und 

4.045 € (Gaststätte mit Abgabe von kalten und warmen Speisen). Kinder unter 2 Jahren bleiben unbe-

rücksichtigt, Kinder im Alter von 2-12 Jahren werden mit dem hälftigen Jahrespauschbetrag veran-

schlagt. 

  

Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden müssen Entnahmen, die nicht 

Nahrungsmittel oder Getränke sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung oder Elektroartikel. 

 

 

4. BFH ändert Rechtsprechung zur Ermittlung der Fahrzeuggesamtkosten  
bei Leasing für berufliche Fahrtkosten 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem ein angestellter Außen-

dienstmitarbeiter für überwiegend berufliche Zwecke einen PKW geleast hatte. Für das Fahrzeug fie-

len neben regelmäßig periodisch wiederkehrenden Ausgaben wie Treibstoff, Versicherung, Steuern, 

Beitrag zum Automobilclub, Reifenwechsel und Leasingraten zu Beginn der Leasingzeit auch weitere 

einmalige Kosten an: 

 

• Leasingsonderzahlung 

• Anschaffungskosten für Zubehör, z.B. Winterreifen 

• Zusatzleistungen, z.B. Anmeldung. 

 

Zum Zwecke der Ermittlung der tatsächlichen Kosten für sonstige berufliche Fahrten (keine Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und keine Familienheimfahrten) können die tatsächlich anfal-

lenden Fahrzeuggesamtkosten ermittelt werden und der konkrete Kilometersatz berechnet werden.  

 

In der Vergangenheit sind nicht periodisch wiederkehrende Aufwendungen nach dem Abflussprinzip 

berücksichtigt worden, regelmäßig also im Jahr der Anschaffung des Leasingfahrzeugs. Der Kläger 

wollte diesen erhöhten Fahrzeuggesamtkostenwert berechnet auf die gefahrenen Kilometer auch in 

den folgenden Jahren geltend machen. Das haben sowohl das Finanzamt als auch Finanzgericht (FG) 

und der BFH abgelehnt, da hiermit die drei o.g. Ausgabeposten mehrfach komplett berücksichtigt 

werden würden. 

 

Allerdings hält der BFH seine bisherige Rechtsprechung nicht mehr aufrecht. Vielmehr sollen dem 

Grunde nach die Leasingsonderzahlung, die Zubehörkosten und die Zusatzleistungen gleichmäßig auf 

die gesamte Laufzeit verteilt werden, sofern eine berufliche Veranlassung vorliegt und die Lea-

singsonderzahlung am Anfang der Leasingzeit die monatlichen Leasingraten reduziert. 

 

Demnach verringert sich künftig der Gesamtkostenansatz für das erste Jahr des Leasingzeitraums, 

erhöht sich jedoch für die weiteren Jahre. 

 

Der BFH hat den Fall an das FG zurückverwiesen, damit dieses den Sachverhalt weiter aufklärt und 

unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des BFH erneut entscheidet, da nicht bei allen Kosten-

positionen die berufliche Veranlassung über den gesamten Zeitraum festgestellt worden war. 

 

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich steuerlich beraten lassen, sofern noch nicht rechtskräftige Be-

scheide vorliegen. 

 

 

5. Entschädigung für Verdienstausfall ist vollständig steuerpflichtig 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die gesamte Entschädigung, die z.B. aufgrund eines 

Unfalls oder eines medizinischen Behandlungsfehlers als Verdienstausfallschaden vom Schädiger oder 



 

 

dessen Versicherung an den Geschädigten gezahlt wird, steuerpflichtig ist. Hierzu gehört neben dem 

entgangenen Lohn bzw. Gehalt auch die Steuerzahlung zum entgangenen Bruttolohn bzw. -gehalt. 

 

Für eine vollständige Tarifermäßigung ist es erforderlich, dass sowohl der Verdienstausfall als auch 

die (voraussichtliche) Erstattung der Steuerzahlung in einem Veranlagungszeitraum ausgezahlt wer-

den, was bei einer Besteuerung im Veranlagungsverfahren nicht möglich ist, da diese frühestens im 

Folgejahr erfolgt. 

 

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Bruttozahlung, dann liegt eine Tarifermäßigungsmög-

lichkeit vor, oder einer Nettozahlung zzgl. späterer Steuererstattung, dann liegt keine Tarifermäßi-

gungsmöglichkeit vor. 

 

Betroffene sollten sich vor Auszahlung und rechtsverbindlicher Vereinbarung mit z.B. der Versiche-

rung des Verantwortlichen sowohl anwaltlich als auch steuerlich beraten lassen. 

 

 

6. Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio stellen keine außergewöhnliche  
Belastung dar 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio 

einkommensteuerlich als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind. 

 

Konkret ging es darum, dass die Klägerin ein ärztlich verordnetes Funktionstraining in einem Fitness-

studio absolviert hatte, für welches neben den Kosten für das eigentliche Funktionstraining weitere 

Mitgliedsbeiträge für einen Reha-Verein anfielen sowie auch für das Fitnessstudio, welches zusätzlich 

den Zugang zu weiteren, nicht verordneten Angeboten eröffnete. 

 

Die Krankenkasse übernahm die Kosten für das reine Funktionstraining. Das Finanzamt erkannte zu-

dem im Rahmen der steuerlichen Veranlagung der Klägerin die Kosten für den Reha-Verein als au-

ßergewöhnliche Belastungen an, nicht jedoch die Beiträge für das Fitnessstudio. Der Einspruch der 

Klägerin blieb erfolglos, die Klage wie auch die Revision ebenso. 

 

Der BFH urteilte, dass die Beiträge für das Fitnessstudio auch die Inanspruchnahme anderer Leistun-

gen wie z.B. die Nutzung der Sauna und anderer Sportkurse ermögliche, die über die ärztliche Verord-

nung hinausgingen. Die Klägerin hätte das Funktionstraining ohne Zusatzkosten auch bei einem tat-

sächlich vorhandenen anderen Anbieter in Anspruch nehmen können. Es fehle daher an der erforderli-

chen Zwangsläufigkeit für das Entstehen der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio. 

 

Anmerkung: Die steuerliche Anerkennung der Mitgliedsbeiträge könnte allenfalls dann möglich sein, 

wenn das ausgewählte Fitnessstudio der einzige Anbieter in zumutbarem Umkreis wäre, welches das 

Funktionstraining anbietet. 

 

 

 
 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 10.2.2025 
 


